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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.2005

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Eine Bestrafung wegen bloßer Verstöße gegen zivilrechtliche Verp1ichtungen, insbesondere wegen Vertrags- oder

Treuebruchs als solchen, ist nach der österreichischen Rechtsordnung nicht vorgesehen. Der Anwendungsbereich des

§ 153 StGB ist vielmehr allein an der bestehenden Befugnis, (unmittelbar) über fremdes Vermögen zu verfügen, zu

orientieren.
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